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§ 35 NÖ BTV 2014
Mindestausstattung

 NÖ BTV 2014 - NÖ Bautechnikverordnung 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.03.2025

( 1 ) Lagerbehälter sind entsprechend den Regeln der Technik zu fertigen, aufzustellen und zu prüfen. Ortsfeste

Lagerbehälter sind entweder leicht zugänglich aufzustellen (freistehend) oder unterirdisch hohlraumfrei einzubetten

(erdverlegt).

(2) Lagerbehälter müssen

- voneinander in einem Abstand von mindestens 50 cm aufgestellt werden, ausgenommen Batterietanks,

- eine Vorrichtung zur Feststellung der Lagermenge (Füllstandsanzeiger) aufweisen, ausgenommen durchscheinende

Lagerbehälter,

- außen mit einem Korrosionsschutz versehen sein, wenn nicht nach ihrer Art eine Korrosion ausgeschlossen ist,

- mit einer Sicherung gegen Überfüllen ausgerüstet sein, die vor Erreichen des zulässigen Flüssigkeitsstandes den

Füllvorgang unterbricht oder Alarm auslöst und

- bei einem Inhalt von mehr als 3000 Liter eine Einstiegsö;nung mit 60 cm lichter Weite haben, ausgenommen

Batterietanks.

(3) Vor Einstiegsöffnungen muss ein Freiraum von mindestens 1,00 m Tiefe gewährleistet sein.

(4) Als Füllstandsanzeiger dürfen z. B. Peilstäbe mit Kappverschraubung, pneumatische Anzeigen oder Schwimmer

verwendet werden. Kommunizierende Anzeiger, z. B. aus Glas oder Kunststo;, sind nicht zulässig. Die höchstzulässige

Füllmenge ist auf dem Füllstandsanzeiger kenntlich zu machen.

In Kraft seit 01.02.2015 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE
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